
 

  

S 6 R 486/17

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Berlin-Brandenburg
Sozialgericht Landessozialgericht Berlin-Brandenburg
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 16.
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Rente wegen Erwerbsminderung 

Schmerzerkrankung

Beweislast 
Leitsätze -
Normenkette SGB VI § 43

SGG § 128

1. Instanz

Aktenzeichen S 6 R 486/17
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2. Instanz

Aktenzeichen L 16 R 685/20
Datum 19.09.2022

3. Instanz

Datum -

Â 

Â 

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Cottbus vom
16.Â JuliÂ 2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Â 

AuÃŸergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r das Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

Â 
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Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Â 

GrÃ¼nde: 

I.

Â 

Streitig ist (noch) die GewÃ¤hrung von Versichertenrente wegen voller Erwerbsminderung (EM)

fÃ¼r die Zeit vom 1.Â JuniÂ 2016 bis 30.Â NovemberÂ 2020.

Â 

Die 1964 geborene KlÃ¤gerin war bis zum Eintritt dauernder krankheitsbedingter

ArbeitsunfÃ¤higkeit am 25.Â AugustÂ 2015 in der Kfz-Meisterwerkstatt ihres Ehemannes

versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. 

Â 

Den Rentenantrag vom JuniÂ 2016 lehnte die Beklagte nach medizinischen Ermittlungen

(Beiziehung des Entlassungsberichts der HU Klinik vom 17.Â JuniÂ 2015, eines Gutachtens des

Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Berlin-Brandenburg vom 12.Â FebruarÂ 2016

und von Berichten der behandelnden Ã„rzte, Einholung eines neurologisch-psychiatrischen

Gutachtens des Facharztes S vom 7.Â OktoberÂ 2016) mit Bescheid vom 31.Â OktoberÂ 2016

in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 11.Â OktoberÂ 2017 ab. Volle bzw teilweise

EM lÃ¤gen nicht vor.

Â 

Im Klageverfahren hat das Sozialgericht (SG) Cottbus nach Beiziehung von Berichten der

behandelnden Ã„rzte die FachÃ¤rztin fÃ¼r Neurologie Dr. Ha als SachverstÃ¤ndige eingesetzt.

Diese bescheinigte der KlÃ¤gerin in ihrem Gutachten vom 14.Â NovemberÂ 2019

(Untersuchungstag 24.Â OktoberÂ 2019) noch ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r

kÃ¶rperlich leichte Arbeiten und geistige Arbeiten entsprechend ihrer Ausbildung mit

qualitativen EinschrÃ¤nkungen bei erhaltener WegefÃ¤higkeit; hierauf wird Bezug genommen.

Das SG hat die auf GewÃ¤hrung von EM-Rente fÃ¼r die Zeit ab 1.Â JuniÂ 2016 gerichtete

Klage mit Urteil vom 16.Â JuliÂ 2020 abgewiesen. Zur BegrÃ¼ndung ist ausgefÃ¼hrt: Die

KlÃ¤gerin habe keinen Anspruch auf die begehrte EM-Rente, weil diese nicht erwerbsgemindert

sei, sondern nach dem Ergebnis der durchgefÃ¼hrten Beweiserhebung noch arbeitstÃ¤glich
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sechs Stunden und mehr kÃ¶rperlich leichte Arbeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes unter

Beachtung qualitativer LeistungseinschrÃ¤nkungen verrichten kÃ¶nne. 

Â 

Mit der Berufung verfolgt die KlÃ¤gerin ihr Begehren weiter. Sie ist mit der WÃ¼rdigung ihres

Gesundheitszustandes durch das SG nicht einverstanden. Die chronische Schmerzerkrankung

und die Fibromyalgie stÃ¼nden einer regelmÃ¤ÃŸigen ErwerbstÃ¤tigkeit entgegen.

Â 

Das Berufungsgericht hat Befundberichte des die KlÃ¤gerin seit NovemberÂ 2020

behandelnden AnÃ¤sthesiologen Dr. N, des psychologischen Psychotherapeuten W

(Behandlung seit NovemberÂ 2020) und der AnÃ¤sthesiologin Dr. L (Behandlung von

AprilÂ 2016 bis JuniÂ 2020) sowie einen Entlassungsbericht der Klinik fÃ¼r Manuelle Medizin

der S-Kliniken S (stationÃ¤re Behandlung der KlÃ¤gerin vom 5. August bis 23.Â AugustÂ 2019)

beigezogen und auf Antrag der KlÃ¤gerin nach Â§Â 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) den

Allgemeinmediziner Dr.Â H als SachverstÃ¤ndigen eingesetzt. Dieser hat der KlÃ¤gerin (nur)

noch ein RestleistungsvermÃ¶gen von â€žzweimal einer Stunde pro Tagâ€œ bescheinigt,

wobei nach 45 Minuten eine Pause von etwa zwei Stunden einzuhalten sei (Gutachten vom

20.Â FebruarÂ 2022 nach Untersuchung am 17.Â DezemberÂ 2021). Die Beklagte hat hierauf

einen Anspruch der KlÃ¤gerin auf Rente wegen voller EM fÃ¼r die Zeit ab

1.Â DezemberÂ 2020 anerkannt.

Â 

Die KlÃ¤gerin, die dieses Teilanerkenntnis angenommen hat, beantragt im Ãœbrigen,

Â 

das Urteil des Sozialgerichts Cottbus vom 16.Â JuliÂ 2020 aufzuheben und die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 31.Â OktoberÂ 2016 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 11.Â OktoberÂ 2017 zu verurteilen, ihr Rente
wegen voller Erwerbsminderung auch fÃ¼r die Zeit vom 1.Â JuniÂ 2016 bis
30.Â NovemberÂ 2020 zu gewÃ¤hren.

Â 

Die Beklagte beantragt,

Â 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.
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Â 

Sie sieht keine Grundlage fÃ¼r die Annahme eines frÃ¼heren Eintritts von EM.

Â 

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf deren vorbereitende SchriftsÃ¤tze

nebst Anlagen Bezug genommen. Die Gerichtsakte (2 BÃ¤nde) und die Verwaltungsakte der

Beklagten haben vorgelegen und sind Gegenstand der Entscheidungsfindung gewesen.

Â 

II.

Â 

Der Senat hat gemÃ¤ÃŸ Â§Â 153 AbsatzÂ 4 SatzÂ 1 SGG die zulÃ¤ssige Berufung der

KlÃ¤gerin im noch anhÃ¤ngigen Umfang durch Beschluss zurÃ¼ckweisen kÃ¶nnen, weil er

dieses Rechtsmittel einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht

fÃ¼r erforderlich gehalten hat. Die Beteiligten sind hierzu gehÃ¶rt worden (vgl. Â§Â 153

Abs.Â 4 SatzÂ 2 SGG). Soweit die KlÃ¤gerin das Teilanerkenntnis der Beklagten angenommen

hat, ist das Verfahren in der Hauptsache erledigt (Â§Â 101 Abs.Â 2 SGG) und das

angefochtene SG-Urteil gegenstandslos.

Â 

Die KlÃ¤gerin hat fÃ¼r den noch streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum vom 1.Â JuniÂ 2016 bis

30.Â NovemberÂ 2020 keinen Anspruch auf Rente wegen voller EM gemÃ¤ÃŸ Â§Â 43 Abs.Â 2

Sozialgesetzbuch â€“Â Gesetzliche RentenversicherungÂ â€“ (SGB VI). Dabei kann offen

bleiben, ob die erforderlichen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen (ErfÃ¼llung der

allgemeinen Wartezeit gemÃ¤ÃŸ den Â§Â§Â 50 Abs. 1, 51 Abs. 1 SGB VI; Vorhandensein von

drei Jahren mit PflichtbeitrÃ¤gen fÃ¼r eine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder

TÃ¤tigkeit in den letzten fÃ¼nf Jahren vor vermeintlichem Eintritt der EM gemÃ¤ÃŸ Â§Â 43

Abs.Â 2 Satz 1 Nrn. 2 und 3, AbsatzÂ 1 SatzÂ 1 Nrn.Â 2 und 3 SGB VI) fÃ¼r die Zeit ab

1.Â JuniÂ 2016 (Antragsmonat; vgl Â§ 99 SGB VI) erfÃ¼llt sind. Denn die weiteren

â€“Â medizinischenÂ â€“ Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente wegen voller EM (vgl Â§Â 43 Abs.

2 SatzÂ 2, Abs.Â 1 SatzÂ 2 SGB VI) liegen bei der KlÃ¤gerin nach dem Gesamtergebnis des

Verfahrens zur vollen Ãœberzeugung des Senats im gesamten noch streitgegenstÃ¤ndlichen

Zeitraum vom 1.Â JuniÂ 2016 bis zum 30.Â NovemberÂ 2020 nicht vor. Insgesamt geht der

Senat nach WÃ¼rdigung des Ergebnisses der Beweisaufnahme davon aus, dass ein frÃ¼herer

Eintritt eines quantitativ eingeschrÃ¤nkten LeistungsvermÃ¶gens vor der Untersuchung durch

Dr.Â H nicht nachgewiesen ist.
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Â 

Voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht

absehbare Zeit auÃŸer Stande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen

Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein (vgl Â§Â 43 Abs.Â 2

SatzÂ 2 SGB VI). Nach Â§Â 43 Abs.Â 3 SGB VI ist nicht erwerbsgemindert, wer unter den

Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich

erwerbstÃ¤tig sein kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Nach dem Gesamtergebnis des Verfahrens vermochte der Senat nicht mit der erforderlichen

zweifelsfreien Gewissheit festzustellen, ob bereits in dem vorliegend noch streitigen Zeitraum

vom 1.Â JuniÂ 2016 bis 30.Â NovemberÂ 2020 Tatsachen vorlagen, aus denen sich eine volle

bzw teilweise EM der KlÃ¤gerin ergeben hÃ¤tte.

Â 

Zwar hat der fÃ¼r die Begutachtung von Schmerzerkrankungen fachkompetente

SachverstÃ¤ndige Dr. H in seinem ausfÃ¼hrlichen, die vorliegende Schmerzerkrankung

umfassend analysierenden und plausibel herleitenden Gutachten vom 20.Â FebruarÂ 2022

Ã¼berzeugend dargelegt, dass die von ihm am 17.Â DezemberÂ 2021 festgestellten

GesundheitsstÃ¶rungen letztlich ein aufgehobenes LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin zur

Folge haben. Er hat sich bei der Schilderung der Krankheitsentwicklung auf eine eingehende

Anamnese und kritische WÃ¼rdigung der medizinischen Unterlagen und Vorgutachten

gestÃ¼tzt und nachvollziehbar dargelegt, dass die Schmerzerkrankung sich erstmals 2013

manifestiert habe. Nicht schlÃ¼ssig und aufgrund fehlender AnknÃ¼pfungstatsachen auch

nicht Ã¼berzeugend ist indes seine EinschÃ¤tzung, dass die von ihm im DezemberÂ 2021

gesehene AusprÃ¤gung der Beschwerden (â€žvolle Ausbildungâ€œ, vgl Antwort zu

Beweisfrage Nr 7) bereits seit dem Jahr 2015 vorliege. Eine nachvollziehbare BegrÃ¼ndung

hierfÃ¼r lÃ¤sst sich dem Gutachten nicht entnehmen, zumal Dr. H selbst ausfÃ¼hrt, dass die

psychischen AuffÃ¤lligkeiten bei seiner Untersuchung â€žjetzt allerdings in stÃ¤rkerer

AusprÃ¤gungâ€¦gefunden wurdenâ€œ (S 48 oben des Gutachtens). Auch eine neuropathische

Schmerzkomponente sieht Dr. H erst ab JuliÂ 2020 als gesichert an (S 49 des Gutachtens).

Zudem beschreibt er, dass die neurochirurgisch-orthopÃ¤dischen Leiden â€žweiterâ€œ

fortgeschritten sind, dh dass er auch hier eine tendenzielle Verschlechterung des

Gesundheitszustandes im Verlauf sieht. Letztlich steht auch die eigene â€“Â und

Ã¼berzeugendeÂ â€“ EinschÃ¤tzung von Dr. H, dass sich aus dem primÃ¤ren Schmerzbild in

Verbindung mit den gleichzeitig bestehenden starken langjÃ¤hrigen Stressbelastungen ein

multilokulÃ¤res Schmerzmischbild vom sekundÃ¤ren Fibromyalgietyp mit

â€žnachfolgendenâ€œ schweren psychovegetativen StÃ¶rungen ausgebildet habe und

Schmerzreizempfindlichkeit und Schmerzwahrnehmung sich â€žinzwischenâ€œ krankhaft

gesteigert hÃ¤tten, was zur Entwicklung einer stressbedingten Hyperalgesie gefÃ¼hrt habe,

seiner eigenen Annahme entgegen, dieser Gesundheitszustand bestehe in dieser Form bereits
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seit dem â€žJahr 2015â€œ, ohne dass hierfÃ¼r im Ãœbrigen ein konkreter tatsÃ¤chlicher

Ansatzpunkt benannt wurde oder ansonsten ersichtlich wÃ¤re. Auch hieraus erhellt, dass nicht

von einem gleichbleibenden Gesundheitszustand seit 2015 bzw seit Rentenantragstellung

ausgegangen werden kann. Der â€“Â zutreffendeÂ â€“ Hinweis von Dr. H darauf, dass bei der

KlÃ¤gerin die Diagnose einer Fibromyalgie bereits seit 2014 und die einer Schmerzerkrankung

bereits seit 2009 gestellt wurden und werden, ersetzt nicht die prÃ¤zise Feststellung hieraus

sich ergebender konkreter LeistungseinschrÃ¤nkungen aufgrund im Einzelnen erhobener

kÃ¶rperlicher und psychischer Befunde. Eine sichere Beurteilung des

RestleistungsvermÃ¶gens bedarf zweifelsfreier Ã¤rztlicher Feststellungen, die dem Gericht, das

regelmÃ¤ÃŸig nicht Ã¼ber die entsprechende Sachkunde verfÃ¼gt, eine sichere

Ãœberzeugungsbildung ermÃ¶glichen. 

Â 

FÃ¼r eine Verschlechterung der Leiden im Verlauf und deren erstmals infolge der

Begutachtung bei Dr. H zweifelsfrei festzustellende leistungslimitierende Auswirkungen (im

Sinne des Vorliegens von voller EM) im zu fordernden Vollbeweis spricht zudem, dass im

Vorgutachten der SachverstÃ¤ndigen Dr. Ha, die ebenfalls Ã¼ber einschlÃ¤gige Expertise in

der Schmerzbegutachtung verfÃ¼gt, diese noch im Oktober 2019 der KlÃ¤gerin ein

vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen bescheinigt hatte. Auch in Ansehung der fachlichen Kritik

von Dr. H an dem Gutachten von Dr. Ha kann indes nicht unberÃ¼cksichtigt bleiben, dass der

von Dr. Ha erhobene psychopathologische Befund, die anlÃ¤sslich der seinerzeitigen

Begutachtung von der KlÃ¤gerin geschilderten Beschwerden und auch der von Dr. Ha

â€“Â zwar in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze, aber durchaus umfassendÂ â€“ geschilderte Tagesablauf

nicht ansatzweise ein (schon damals) derart ausgeprÃ¤gtes Schmerzerleben der KlÃ¤gerin

nahelegen, wie dies bei Dr.Â H dann der Fall war. Auch aus dem Reha-Entlassungsbericht vom

JuniÂ 2015 lassen sich derart weitgehende EinschrÃ¤nkungen nicht entnehmen, hatte die H-U-

Klinik seinerzeit doch noch ein mehr als sechsstÃ¼ndiges tÃ¤gliches LeistungsvermÃ¶gen der

KlÃ¤gerin beschrieben. AnlÃ¤sslich der stationÃ¤ren Behandlung im AugustÂ 2019 wurde die

KlÃ¤gerin mit einer â€žleichten Beschwerdelinderungâ€œ entlassen. In der Gesamtschau ist

damit von einem sich im Verlauf verschlechternden und schlieÃŸlich chronifizierten

Gesundheitszustand der KlÃ¤gerin auszugehen (vgl in diesem Sinne auch der die KlÃ¤gerin

seit NovemberÂ 2020 behandelnde Schmerztherapeut Dr. N in seinem Bericht vom

10.Â MÃ¤rzÂ 2021), ohne dass mit Sicherheit festzustellen ist, ob (und ggf seit wann genau)

bereits vor dem Untersuchungszeitpunkt bei Dr.Â H die von diesem schlieÃŸlich gesehene

ausgeprÃ¤gte Schmerzerkrankung mit der daraus resultierenden quantitativen

LeistungseinschrÃ¤nkung vorlag. Dies gilt fÃ¼r den noch streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum

naturgemÃ¤ÃŸ auch fÃ¼r die Beurteilung des Vorliegens einer schweren spezifischen

Leistungsbehinderung bzw einer Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen,

die eine Pflicht zur Benennung einer konkreten VerweisungstÃ¤tigkeit zur Folge gehabt hÃ¤tte
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(vgl. BSG, Urteil vom 18. Februar 1998 â€“ B 5/4 RA 58/97 R â€“ juris). Auch insoweit lassen

sich keine entsprechenden Tatsachen mit der zu fordernden Gewissheit feststellen. Die

Nichtfeststellbarkeit der anspruchsbegrÃ¼ndenden Tatsachen geht nach AusschÃ¶pfung der

dem Gericht zur VerfÃ¼gung stehenden ErmittlungsmÃ¶glichkeiten zu Lasten der KlÃ¤gerin,

die hieraus Rechte herleiten will.

Â 

NachÂ Â§Â 128 Abs.Â 1 SGGÂ urteilt das Gericht nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis

des Verfahrens gewonnenen Ãœberzeugung. Die erforderliche Ãœberzeugung liegt, da es eine

absolute Gewissheit nur selten gibt, in der Regel dann vor, wenn eineÂ TatsacheÂ mit einem

besonders hohen Grad an Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist, die an Gewissheit grenzt.

EineÂ TatsacheÂ ist danach bewiesen, wenn sie in so hohem MaÃŸe wahrscheinlich ist, dass

alle UmstÃ¤nde des Falles nach vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung des Gesamtergebnisses des

Verfahrens nach allgemeiner Lebenserfahrung geeignet sind, die volle richterliche

Ãœberzeugung zu begrÃ¼nden (vgl etwa BSGE 45, 1, 9; BSGE 7, 103, 106 sowie BSGE 19,

52, 53). Eine BeweisfÃ¼hrungslast wie im Zivilprozess gibt es im sozialrechtlichen

Verwaltungs- und Gerichtsverfahren auf Grund des Untersuchungsgrundsatzes zwar nicht.

Allerdings gibt es nach den GrundsÃ¤tzen der objektiven Beweislast die sogenannte materielle

Feststellungslast, der zu Folge derjenige bzw diejenige die Folgen

derÂ NichtfeststellbarkeitÂ einerÂ (anspruchsbegrÃ¼ndenden) TatsacheÂ trÃ¤gt, der oder die

aus dieserÂ TatsacheÂ ein Recht oder Vorteil herleiten will (vgl BSGE 6, 70, 72;Â BSGE 19, 52,

53). Dies ist in der Regel fÃ¼r die anspruchsbegrÃ¼ndenden Tatbestandsmerkmale einer EM-

Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit der bzw die Versicherte, hier also die KlÃ¤gerin.

Â 

Die WegefÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin war und ist schlieÃŸlich auch nach der EinschÃ¤tzung von

Dr. H gegeben. Die KlÃ¤gerin war und ist in der Lage, tÃ¤glich viermal eine FuÃŸstrecke von

mehr als 500 Metern in mindestens 20 Minuten (fÃ¼r 500 Meter) zurÃ¼ckzulegen (vgl zum

Ganzen: BSG, Urteil vom 21. MÃ¤rz 2006 â€“ B 5 RJ 51/04 R = SozR 4-2600 Â§Â 43 Nr. 8

mwN). Die KlÃ¤gerin konnte und kann ferner auch Ã¶ffentliche Verkehrsmittel zweimal tÃ¤glich

ohne Begleitperson nutzen.

Â 

Darauf, ob der KlÃ¤gerin im Streitzeitraum einen ihrem verbliebenen LeistungsvermÃ¶gen

entsprechenden Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tatsÃ¤chlich erhalten konnte,

kommt es nicht an. Denn die jeweilige Arbeitsmarktlage, die fÃ¼r leistungsgeminderte

Arbeitnehmer â€“Â wie die KlÃ¤gerinÂ â€“ kaum entsprechende Arbeitsplatzangebote zur

VerfÃ¼gung stellte, ist fÃ¼r die Feststellung von voller oder teilweiser EM â€“Â wie der
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Gesetzgeber ausdrÃ¼cklich klargestellt hatÂ â€“ unerheblich (vgl Â§Â 43 Abs.Â 3 HalbsÂ 2

SGB VI).

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung von Â§Â 193 SGG.

Â 

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision gemÃ¤ÃŸ Â§Â 160 AbsatzÂ 2 Nrn.Â 1 oder 2

SGG liegen nicht vor.

Â 

Erstellt am: 26.01.2023

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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